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276. Ausschreibung von Leistungsstipendien 2019/20 an der Rechtswissenschaftli-
chen Fakultät der Universität Salzburg; Ergänzung zum Mitteilungsblatt Nr. 254 vom 
17. Juli 2020 
 
 
 
Zur Anerkennung hervorragender Studienleistungen im Studienjahr 2019/20 werden für den Bereich 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Leistungsstipendien unter folgenden Voraussetzungen aus-
geschrieben (§§ 57 ff. StudFG 1992 i.d.F. BGBl. I Nr. 31/2018):  
 
1. Antragstellung:  

Der an den Vizerektor für Lehre zu richtende Antrag auf ein Leistungsstipendium muss bis zum 30. 
Oktober 2020 im Fakultätsbüro der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Churfürststraße 1, 5010 
Salzburg, unter Anschluss aller zur Beurteilung des Studienerfolges erforderlichen Nachweise ein-
gebracht werden.  
 
2. Allgemeine Voraussetzungen:  

a) Einhaltung der Anspruchsdauer, das ist gemäß § 18 StudFG die Einhaltung der für den je-
weiligen Studienabschnitt vorgesehene Studienzeit zuzüglich eines Zusatzsemesters; wich-
tige Gründe für eine Überschreitung i.S. von § 19 StudFG werden berücksichtigt;  

b) Notendurchschnitt der zur Beurteilung herangezogenen Prüfungen bzw. wissenschaftlichen 
Arbeiten nicht schlechter als 2,00;  

c) österreichische Staatsbürgerschaft oder Gleichstellung im Sinne des § 4 StudFG;  

d) Zulassung als ordentliche(r) Hörer(in) im Leistungszeitraum;  

e) Erfüllung der besonderen Ausschreibebedingungen (siehe Punkt 3). 
 
3. Besondere Ausschreibebedingungen:  

Es zählen nur die im Studienjahr 2019/20 (das ist zwischen dem 01.10.2019 und dem 30.09.2020) 
abgelegten Prüfungen bzw. approbierten wissenschaftlichen Arbeiten. Einzureichen sind nur Prü-
fungen, die für den Abschluss des Studiums oder Studienabschnittes erforderlich sind.  

Wird eine auswärtig abgelegte Prüfung oder wissenschaftliche Arbeit anerkannt, ist nicht das Datum 
der Anerkennung, sondern jenes der (ursprünglichen, auswärtig erfolgten) Ablegung entscheidend. 
Eine anerkannte Prüfung zählt dabei dann als Fachprüfung, wenn sie als Fachprüfung anerkannt 
wurde.  
 
Im Einzelnen müssen folgende Prüfungen abgelegt bzw. wissenschaftliche Arbeiten approbiert wor-
den sein: 

Masterstudium Wirtschaftswissenschaften 

– Lehrveranstaltungsprüfungen über 50 ECTS-Anrechnungspunkte oder  

– die Masterarbeit und Lehrveranstaltungsprüfungen über 20 ECTS-Anrechnungspunkte, wobei die 
Masterarbeit eine Beurteilung von 1,0 aufweisen muss. 

 



Mitteilungsblatt 
22. September 2020 
Seite 2 

 

Beachte: Die Zuerkennung eines Leistungsstipendiums erfolgt im Rahmen der Privatwirtschaftsver-
waltung; auf sie besteht auch bei Vorliegen aller Voraussetzungen kein Rechtsanspruch. Über die 
Vergabe und die Anzahl der Leistungsstipendien entscheidet der Vizerektor für Lehre nach Maßgabe 
der vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung zugewiesenen Mittel. Ist die 
Anzahl der Anträge, welche die Voraussetzungen erfüllen, größer als die Anzahl der zu vergebenden 
Leistungsstipendien, wird eine Reihung der Anträge nach der erbrachten Leistung, insbesondere 
nach dem Notendurchschnitt unter Berücksichtigung der Studiendauer, vorgenommen. Ein Leis-
tungsstipendium darf den Betrag von 750 € (das entspricht dem allgemeinen Studienbeitrag nach 
dem Hochschul-Taxengesetz 1972 für zwei Semester) nicht unterschreiten und 1.500 € nicht über-
schreiten (§ 61 Abs. 1 StudFG). 
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